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Postsportverein Dresden e.V. 

 

Werbeordnung  

 
Der Post SV wird als juristische Person vom Vorstand gegenüber Dritten vertreten. Alle 

vertraglichen Absprachen mit Dritten (Personen oder Firmen bzw. Organisationen) sind nur dann 

rechtlich verbindlich, wenn sie vom Vorstand durchgeführt wurden oder bestätigt sind. 

 

Der Post SV hat die vom Gesetzgeber erlassenen Vorschriften des Steuerrechts einzuhalten. 

Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb, wozu auch Einnahmen aus Werbung gehören, 

sind bei Überschreitung der sogenannten Kleinunternehmergrenze umsatzsteuerpflichtig. Wird 

diese überschritten, sind sämtliche Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

umsatzsteuerpflichtig. Dazu ist erforderlich, dass der Vorstand eine klare Übersicht über alle vom 

Verein erzielten Einnahmen hat. 

Um die genannten Grundsätze verwirklichen und kontrollieren zu können, wird festgelegt: 

 

1. Verträge vor allem die mit langfristigem Charakter, wie z.B. Plakat- oder Bandenwerbung an 

Sportstätten des Vereins, werden grundsätzlich vom Vorstand oder durch eine vom Vorstand 

beauftragte Werbeagentur bzw. beauftragte Person abgeschlossen bzw. vorbereitet. Über die 

Verwendung der Erlöse entscheidet der Vorstand. 

 

2. Verträge können durch die Abteilungen vorbereitet werden. Absprachen mit Sponsoren und 

Personen (juristischen und natürlichen), hinsichtlich entgeltlicher Werbung in Verbindung mit 

Sportveranstaltungen und auf Sportstätten sind dem Vorstand bekannt zu geben. Erlöse aus 

Verträgen, welche auf Initiative der Abteilungen eingenommen werden, stehen grundsätzlich 

der jeweiligen Abteilung zu. 

 

3. Einnahmen aus Sponsoring sind nur dann ohne Vertrag zulässig, wenn  

 

- im Vorfeld eine Absprache mit dem Vorstand stattgefunden hat, 
 

- die Werbeeinnahmen einmalig sind z. B. nur für eine bestimmte Veranstaltung gedacht sind, 
 

- die Angaben des Werbepartners bekannt sind, die u.a. für eine Rechnungslegung erforderlich  

  sind. 

 

4. Vor der Kontaktaufnahme mit Werbepartnern /Sponsoren sollte in der Geschäftsstelle nach 

bestehenden Werbevereinbarungen gefragt werden. Damit soll vermieden werden, dass Firmen 

unabgestimmt mehrfach von Mitgliedern des Post SV angesprochen werden. 

 

5. Um eindeutige Absprachen mit einem Werbepartner/ Sponsor treffen zu können und um 

Probleme mit dem Finanzamt zu vermeiden, ist klar zu unterscheiden zwischen Spenden 

(Zuwendungen) und Werbung/ Sponsoring. 

 

Spenden werden vom Spender ohne Gegenleistung erbracht. Im Post SV ist lt. Vorstandsbeschluss 

nur der Geschäftsführer berechtigt Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. Spenden sind 

steuerlich absetzbar. 

 

Sponsoring liegt vor, wenn der Verein eine Leistung, z. B. finanzielle Mittel, erhält, für die eine 

Gegenleistung erwartet wird, z.B. Werbung für den Sponsor. 
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6. In der Geschäftsstelle liegen Musterverträge für Sponsoringleistungen allgemein oder für 

Sportveranstaltungen sowie für Trikotwerbung, Plakat- und Bandenwerbung vor, die gemäß 

den vertraglichen Vereinbarungen entsprechend angepasst werden. 

 

 

Für die Einhaltung dieser Ordnung ist der jeweilige Leiter einer Abteilung verantwortlich. 

 

 

Diese Werbeordnung tritt mit ihrer Bestätigung durch den Sportrat am 11.05.2022 in Kraft. 

 

 

 

"Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet." 

 

 
 


